
Erhöhter Sparerpauschbetrag: Bitte überprüfen Sie jetzt Ihre Frei-
stellungsaufträge
Inländische Banken und Kreditinstitute sind verpflichtet, eine Abgeltungsteuer von 25 % 
auf private Kapitalerträge einzubehalten und an die Finanzbehörden abzuführen. Anle-
gern steht allerdings ein jährlicher Sparerpauschbetrag zu, bis zu dessen Höhe vom Steuer-
einbehalt abgesehen wird. Der Pauschbetrag wurde zum 01.01.2023 von 801 € auf 1.000 € 
pro Person erhöht. Zusammenveranlagten Personen steht der doppelte Betrag zu, ab 2023 
also 2.000 €.

Sparer können den Sparerpauschbetrag über sogenannte Freistellungsaufträge auf ihre 
Banken verteilen. Die jeweilige Bank stellt die Zinsen dann bis zum beantragten Betrag, 
maximal bis zur Höhe des Sparerpauschbetrags, von der Abgeltungsteuer frei. Das hat den 
Vorteil, dass die erwirtschafteten Zinsen dann direkt steuerfrei und „brutto für netto“ zur 
Auszahlung kommen. Zu beachten ist, dass der Sparerpauschbetrag nicht pro Bank gilt, 
sondern für alle vom Kapitalanleger erzielten Kapitalerträge eines Jahres.
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Verehrte Mandantschaft,

seit diesem Jahr wird bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ein erhöhter 
„Sparerpauschbetrag“ berücksichtigt.

Damit wird ein Grundbetrag der Kapitalerträge von der Besteuerung ausgenommen. Um 
von dessen voller Höhe bereits unterjährig zu profitieren, sollten Sie stets prüfen, ob und in 
welcher Höhe Sie Freistellungsaufträge an Ihr(e) Bank(en) erteilt haben.

Weiterhin ist zu beachten, dass nicht nur Kapitalerträge aus den üblichen Währungen, 
sondern auch Gewinne aus Kryptowährungen besteuert werden.

Dies und mehr erfahren Sie heute in unseren News.

Und noch eins in eigener Sache: Am 11.05.2023 und 12.05.2023 bleiben unsere Büros 
wegen einer Fortbildungsveranstaltung geschlossen, sowie an den bevorstehenden Brük-
kentagen am 19.05.2023 und 09.06.2023.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.06.2023 = 12.06.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen
für den Termin 10.06.2023 = 15.06.2023 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Juni 2023 = 26.06.2023 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Juni 2023 = 28.06.2023

…Fortsetzung Seite 2
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Kryptowährungen: Gewinne 
müssen versteuert werden

In der Vergangenheit haben Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin oder Ethereum wahre 
Kursfeuerwerke hingelegt, so dass manche 
Spekulanten erhebliche Kursgewinne einge-
fahren haben. Ein solcher Fall hat jetzt auch 
den Bundesfinanzhof beschäftigt: Eine 
Privatperson aus Nordrhein-Westfalen hatte 
verschiedene Kryptowährungen - unter 
anderem Bitcoins, Ethereum und Monero - 
privat erworben, getauscht und wieder 
veräußert. Im Jahr 2017 hatte sie daraus 
einen Gewinn in Höhe von insgesamt 
3,4  Mio.  € erzielt, den das Finanzamt der 
Einkommensteuer unterwarf.
Der BFH bestätigte die Steuerpflicht und 
entschied, dass Veräußerungsgewinne, die 
ein Spekulant innerhalb eines Jahres aus 
dem Verkauf oder dem Tausch von Kryp-
towährungen erzielt, als privates Ver- 
äußerungsgeschäft versteuert werden 
müssen. Virtuelle Währungen (Currency 
Token, Payment Token) stellen nach Auffas-
sung des BFH ein „anderes Wirtschaftsgut“ 
im Sinne der Regelungen zu privaten Veräu-
ßerungsgeschäften dar. Der Begriff des Wirt-
schaftsguts ist weit zu fassen. Er beinhaltet 
neben Sachen und Rechten auch tatsäch-
liche Zustände sowie konkrete Möglich-
keiten und Vorteile, deren Erlangung sich ein 
Steuerzahler etwas kosten lässt und die nach 
der Verkehrsauffassung einer gesonderten 
selbständigen Bewertung zugänglich sind. 
Diese Voraussetzungen sind bei virtuellen 
Währungen nach Gerichtsmeinung erfüllt.
Bitcoin, Ethereum und Monero sind wirt-
schaftlich betrachtet als Zahlungsmittel 
anzusehen. Sie werden auf Handelsplatt-
formen und Börsen gehandelt, haben einen 
Kurswert und können für direkt zwischen 
Beteiligten abzuwickelnde Zahlungsvor-
gänge verwendet werden. Technische 
Details virtueller Währungen sind für die 
Eigenschaft als Wirtschaftsgut nicht von 
Bedeutung. Erfolgen Anschaffung und 
Veräußerung oder Tausch der Token inner-
halb eines Jahres, so unterliegen daraus 
erzielte Gewinne oder Verluste daher im 
Ergebnis der Besteuerung.
Hinweis: Die realisierten Wertzuwächse 
sind demnach genau wie beim Verkauf von 

Goldbarren, Oldtimern oder Kunstwerken als 
„sonstige Einkünfte“ zu versteuern. Unerheb-
lich ist, ob der Gewinn durch einen Verkauf 
von Coins, das Bezahlen beim Onlineshop-
ping oder den Umtausch in eine andere Kryp-
towährung erzielt wird. Da sich der Gewinn 
aus dem Veräußerungspreis abzüglich der 
Anschaffungskosten und den Veräuße-
rungskosten errechnet, sollten Anleger un- 
bedingt den Anschaffungs- und Veräuße-
rungsvorgang dokumentieren (z.B. in ei- 
nem Transaktionstagebuch). 

    Nullsteuersatz für bestimmte 
Photovoltaikanlagen:  
Deutscher Steuerberater-
verband nimmt Stellung

Das Bundesfinanzministerium hat ein Ent-
wurfsschreiben zum Nullsteuersatz für 
bestimmte Photovoltaikanlagen vorgelegt. 
Der Deutsche Steuerberaterverband äußert 
sich hierzu in einer aktuellen Stellungnahme 
kritisch und regt weitere Ergänzungen, 
insbesondere eine großzügigere Regelung 
für Unternehmer mit älteren Anlagen, an.
Der DStV begrüßt, dass der Entwurf nun 
sicherstellt, dass der Verkauf einer Photovol-
taikanlage durch einen Unternehmer (der 
kein Kleinunternehmer ist) an einen 
Erwerber als eine nichtsteuerbare Geschäfts-
veräußerung im Ganzen zu werten ist. 
Nimmt der Erwerber die Kleinunternehmer-
regelung in Anspruch, sind die Regelungen 
zur Vorsteuerberichtigung zu beachten.
Viele Betreiber von Photovoltaikanlagen 
haben die Kleinunternehmerregelung in der 
Vergangenheit nicht in Anspruch genom-
men, um den Vorsteuerabzug für die 
Anschaffung der Anlage geltend machen zu 
können. Privat verbrauchten Strom mussten 
sie folglich der Wertabgabenbesteuerung 
unterwerfen. Insgesamt wurde so der 
Vorsteuerabzug nachgelagert ausgeglichen. 
Diese Regelung gilt auch nach dem 
31.12.2022.
Seit dem 01.01.2023 gilt für die Anschaf-
fung einer Photovoltaikanlage (einschließ-
lich Stromspeicher) der neue Um- 
satzsteuersatz von 0 %, so dass sich ein 
Vorsteuerabzug erübrigt. Auch eine Besteue-
rung der privaten Stromentnahme entfällt.

Durch diese Regelung werden Betreiber von 
Neuanlagen bevorteilt. Tendenziell werden 
mithin die Betreiber von Altanlagen ihre 
Anlagen aus dem Unternehmensvermögen 
entnehmen und im Privatvermögen nutzen 
wollen. Die Entnahme der Altanlage wird 
dann mit dem Nullsteuersatz besteuert. 
Systematisch gesehen hat der Verband hier 
keine Beanstandungen. Er kritisiert jedoch, 
dass der Entwurf eine gravierende Einschrän-
kung vorsieht, für die es an einer gesetzli-
chen Grundlage fehlt. Gemäß dem Entwurf 
soll eine Entnahme nur möglich sein, wenn 
mindestens 90  % des erzeugten Stroms für 
nichtunternehmerische Zwecke verwendet 
werden. Der Verband regt daher an, auf die 
90-%-Grenze zu verzichten.
 Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hatte der 
Gesetzgeber weitere steuerliche Erleichte-
rungen für Photovoltaikanlagen beschlossen 
und in das Umsatzsteuergesetz aufgenom-
men. Diese Regelungen sind seit dem 
01.01.2023 anzuwenden. Ziel ist es, den 
Ausbau von erneuerbaren Energien weiter zu 
fördern und die Installation und den Betrieb 
vor allem kleiner Photovoltaikanlagen nicht 
durch steuerliche Pflichten und bürokrati-
sche Hürden zu erschweren.

    Mieterabfindung zwecks Sanie-
rung: Vermieter kann Zahlung 
für Entmietung sofort als 
Werbungskosten absetzen

Wenn ein Mietobjekt umfassend saniert 
werden soll, bieten Vermieter ihren Mietern 
mitunter Abfindungen für die vorzeitige 
Kündigung des Mietvertrags und die 
Räumung der Wohnung an. Solche Mieterab-
findungen sind für den Vermieter zwar kost-
spielig, die Sanierung eines „entmieteten“ 
Hauses geht dafür dann aber häufig 
schneller und unkomplizierter vonstatten, da 
bei den Bauarbeiten keine Rücksicht mehr 
auf die Belange der Mieter genommen 
werden muss.
Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, 
dass Vermieter gezahlte Mieterabfindungen 
sofort als Werbungskosten abziehen dürfen. 
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine 
Vermietungsgesellschaft ein vermietetes 
Mehrfamilienhaus (Baudenkmal) erworben

Um die Erhöhung zum 01.01.2023 technisch möglichst einfach um-
zusetzen, haben Banken die bestehenden Freistellungsaufträge ein-
fach prozentual erhöht. Somit müssen Bankkunden nicht zwingend 
tätig werden, wenn sie bereits Freistellungsaufträge erteilt haben. Es 
empfiehlt sich aber, bereits erteilte Freistellungsaufträge von Zeit zu 
Zeit auf ihre Höhe hin zu überprüfen und abzuändern, sofern sich die 
erzielten Erträge bei den jeweiligen Banken „verschoben“ haben. Sind 
die Freistellungsaufträge nicht passgenau auf die Banken verteilt, 
kommt es mitunter zu einem unnötigen Abgeltungsteuereinbehalt, 
so dass der Anleger sich später die zu viel gezahlte Steuer über die 
Einkommensteuererklärung zurückholen muss. Dieser Aufwand 
kann vermieden werden, wenn die Freistellungsaufträge von vornhe-
rein passgenau auf die Zinszuflüsse bei den einzelnen Banken zuge-
schnitten wurden.

Wer häufiger die Bank wechselt, um sich den höchsten Zinssatz zu 
sichern oder von Neukundenangeboten zu profitieren, sollte eben-
falls darauf achten, dass er den freigestellten Betrag bei der bisheri-
gen Bank auf die tatsächlichen Einnahmen herabsetzt und der neuen 
Bank einen Freistellungsauftrag über den noch nicht ausgenutzten 
Sparerpauschbetrag erteilt.

Hinweis: Die Freistellungsaufträge bei den einzelnen Banken lassen 
sich in der Regel online auf deren Internetseiten anhand von Formu-
laren anpassen. Sparer sollten wissen, dass die Summe aller erteilten 
Freistellungsaufträge eines Jahres nicht höher sein darf als der einem 
Sparer insgesamt zustehende Pauschbetrag. Wer seine Freistellungs-
aufträge nicht korrekt verteilt hat, muss mit kritischen Rückfragen 
des Finanzamts rechnen, denn seit dem Jahr 2000 melden die Banken 
die Höhe der freigestellten Erträge jährlich an die Finanzverwaltung.
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nach Wohnungen aufgeteilt werden.
Zudem gibt das BMF Hinweise zur Entste-
hung der Steuer bei Soll- und bei Istversteue-
rung sowie bei Voraus- und Abschlags- 
zahlungen. Was bei der Ermittlung des 
Entgelts, insbesondere bei der Vereinbarung 
von Einheitspreisen oder auch Sicherungs-
einbehalten, zu berücksichtigen ist, wird 
ebenfalls dargelegt.
In dem Merkblatt wird außerdem erklärt, 
was bei der Ausstellung von Rechnungen 
und der Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers zu beachten ist. Anhand 
von zahlreichen Praxisbeispielen wird auf 
umsatzsteuerliche und ertragsteuerliche 
Folgen hingewiesen.
Hinweis: Das Merkblatt finden Sie auf der 
Homepage des BMF. Es hat den Stand Januar 
2023.

    Unrichtiger Steuerausweis: 
Neues aus Luxemburg

Der Europäische Gerichtshof hat zu einem 
Vorabentscheidungsersuchen aus Österreich 
Stellung genommen. Diese Entscheidung ist 
auf das deutsche Umsatzsteuerrecht über-
tragbar.
Die österreichische Beschwerdeführerin be- 
trieb im Streitjahr 2019 einen Indoorspiel-
platz. Ihre Dienstleistungen erbrachte sie 
ausschließlich an private Endverbraucher. 
Die Abrechnung erfolgte über Kleinbetrags-
rechnungen mit gesondertem Steueraus-
weis auf der Grundlage des Regel- 
steuersatzes. Nachdem sie festgestellt hatte, 
dass der ermäßigte Steuersatz zutreffend 
gewesen wäre, berichtigte sie ihre Mehr-
wertsteuererklärung und forderte die Diffe-
renz vom Finanzamt zurück. Dieses ging 
jedoch davon aus, dass der gesamte ausge-
wiesene Betrag geschuldet wurde, und 
lehnte den Antrag ab. Einerseits habe die 
Beschwerdeführerin die Rechnungen nicht 
berichtigt, andererseits würde sie durch die 
beantragte Berichtigung ungerechtfertigt 
bereichert, da ihre Kunden die Kosten der 
höheren Mehrwertsteuer getragen hätten.
Der EuGH kommt zu dem Ergebnis, dass ein 
Unternehmen, das eine Dienstleistung 
erbracht und in seinen Rechnungen einen
Mehrwertsteuerbetrag auf der Grundlage 
eines falschen Steuersatzes ausgewiesen 
hat, den zu Unrecht in Rechnung gestellten 
Teil der Mehrwertsteuer nicht schuldet, 
wenn das Steueraufkommen nicht gefährdet 
ist. Diese Voraussetzung ist hier gegeben, da 
die betreffende Dienstleistung ausschließ-
lich an Endverbraucher erbracht wurde, die 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. 
Einer Rechnungsberichtigung bedurfte es 
somit nicht.
Hinweis: Die deutsche Finanzverwaltung 
forderte bislang in Fällen eines unrichtigen 
und unberechtigten Steuerausweises eine 
wirksame Rechnungsberichtigung, um die 
Umsatzsteuer zurückzuerlangen, und zwar 
unabhängig davon, ob der Rechnungsemp-
fänger ein Unternehmer ist. Lassen Sie sich 
daher umfassend beraten.

und den Mietern vor der Sanierung insge-
samt 35.000 € für deren Auszug gezahlt. Das 
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die 
Abfindungen zusammen mit den Sanie-
rungskosten zu den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten gehören würden, so dass 
sie nur über die Gebäudeabschreibung steu-
erlich geltend gemacht werden dürften.
Der BFH ließ hingegen einen Sofortabzug der 
Abfindungen bei den Vermietungsein-
künften zu und verwies darauf, dass zu den 
anschaffungsnahen Herstellungskosten nur 
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen zählen können, somit nur bauliche 
Maßnahmen am Gebäude. Dies ergibt sich 
bereits aus dem Wortlaut des Einkommen-
steuergesetzes („Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen“). Mieterab-
findungen gehören nicht zu den baulichen 
Maßnahmen. Die Entmietung ist kein Teil 
der Instandsetzung oder Modernisierung der 
Gebäudesubstanz. Unerheblich war für den 
BFH, dass zwischen den Abfindungen und 
der Sanierung ein Veranlassungszusammen-
hang bestanden hatte.

Beim Hausverkauf: Veräuße-
rungsgewinn wegen tage- 
weiser Zimmervermietung

Wenn Immobilien innerhalb der zehnjäh-
rigen Spekulationsfrist veräußert werden, 
muss der realisierte Wertzuwachs als 
Gewinn aus privaten Veräußerungsge-
schäften versteuert werden und kann die zu 
zahlende Einkommensteuer erheblich in die 
Höhe treiben. Besteuert wird der erzielte 
Veräußerungspreis abzüglich der Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten der Immo-
bilie und abzüglich der anfallenden 
Werbungskosten. Keine Versteuerung muss 
hingegen erfolgen, wenn die Immobilie 
zuvor selbstgenutzt wurde. Hierzu muss eine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
entweder
   im kompletten Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung oder

    im Veräußerungsjahr und den beiden 
vorangegangenen Jahren vorgelegen 
haben.

Der Bundesfinanzhof hat in einem neuen 
Urteil entschieden, dass Gewinne aus dem 
Verkauf eines selbstbewohnten Hauses als 
privater Veräußerungsgewinn versteu- 
ert werden müssen, wenn darin zuvor tage-
weise Zimmer vermietet worden sind. 
Geklagt hatte ein Ehepaar aus Nieder-
sachsen, das ein 150 qm großes Reihenhaus 
bewohnt hatte. Um sich etwas hinzuzuver-
dienen, hatten die Eheleute zwei im Dachge-
schoss belegene Kinderzimmer tageweise an 
Messegäste vermietet (zwölf bis 25 Tage pro 
Jahr). Neben den beiden Zimmern befanden 
sich in dem 35  qm großen Dachgeschoss 
noch ein Flur und ein Bad. Die Mietverträge 
sahen vor, dass die Zimmer zur Alleinnut-
zung sowie Flur und Bad zur Mitnutzung 
vermietet wurden.
Nachdem die Eheleute ihr Haus innerhalb 

der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert 
hatten, besteuerte das Finanzamt - anteilig 
für die Fläche des gesamten Dachgeschosses 
(35 qm zu 150 qm) - einen privaten Veräuße-
rungsgewinn.
Der BFH bestätigte die Steuerpflicht und 
verwies darauf, dass keine Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken vorliegt, wenn ein 
Steuerzahler eine Wohnung entgeltlich oder 
unentgeltlich an einen Dritten überlässt, 
ohne sie zugleich selbst zu bewohnen. Kann 
ein Mieter angemietete Räume unter 
Ausschluss des Vermieters nutzen, führt 
auch eine lediglich vorübergehende Vermie-
tung dazu, dass ein privater Veräußerungs-
gewinn besteuert werden muss. Eine 
Bagatellgrenze für eine unschädliche Ver-
mietung kennt das Gesetz nicht.
Hinweis: Eine Vermietung einzelner Zimmer 
führt aber nicht dazu, dass der komplette 
Gewinn aus dem Hausverkauf der Besteue-
rung unterzogen werden muss. Der BFH 
betonte, dass der Veräußerungsgewinn nur 
anteilig nach dem Verhältnis der Wohnflä-
chen steuerpflichtig ist. Eine Steuer lösen 
dabei nur die Räume aus, die zur Alleinnut-
zung vermietet wurden. Werden Räume 
lediglich zur Mitnutzung vermietet (vorlie-
gend: Bad und Flur), können sie noch zu 
eigenen Wohnzwecken mitgenutzt werden, 
so dass die Flächen bei der Berechnung des 
Veräußerungsgewinns außen vor bleiben. Im 
vorliegenden Fall muss also lediglich die 
Fläche der beiden Kinderzimmer in ein 
Verhältnis zur Gesamtwohnfläche gesetzt 
werden, woraus sich der steuerpflichtige 
Anteil am Veräußerungsgewinn ergibt.

    Umsatzsteuer auf Bauleis-
tungen: Neues Merkblatt

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
umfassendes Merkblatt zur Umsatzbe-
steuerung in der Bauwirtschaft (USt M 2) 
veröffentlicht. In diesem Zusammenhang 
wurde der Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass geändert.
Das Merkblatt erläutert auf 15 Seiten die 
wichtigsten Grundsätze der Umsatzbesteue-
rung von Bauleistungen für Unternehmer. 
Es ist in erster Linie für Bauunternehmer 
bestimmt, die Umsätze ausführen, für die 
der Leistungsempfänger die Steuer nicht 
nach § 13b Abs. 2 Umsatzsteuergesetz 
schuldet.
Das BMF erläutert in dem Merkblatt zunächst 
Begriffe wie Werklieferungen und Werkleis-
tungen sowie Teilleistungen. Es geht dabei 
ausführlich auf die vier Voraussetzungen ein, 
die für Teilleistungen gelten (wirtschaftliche 
Teilbarkeit, gesonderte Abnahme, geson-
derte Vereinbarung, gesonderte Abrech-
nung). Insbesondere für den Bereich der 
wirtschaftlichen Teilbarkeit hat das BMF in 
dem Merkblatt einen Katalog von Teilungs-
maßstäben für Bauleistungen zusammenge-
stellt. So kann beispielsweise bei Hei- 
zungsanlagen die Aufteilung haus- oder 
blockweise je Anlage vorgenommen werden. 
Bei selbständigen Etagenheizungen kann
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Non-Food-Artikel:  
Aufzeichnungspflicht ab 2023?

Darf das Finanzamt über die amtlichen 
Werte für Sachentnahmen im Lebensmitte-
leinzelhandel hinaus auch Hinzuschät-
zungen für sogenannte Non-Food-Artikel 
vornehmen? Mit dieser Frage befasste sich 
das Finanzgericht Münster.
Der Kläger betrieb in den Streitjahren 2015 
bis 2017 als Einzelkaufmann zwei Super-
marktfilialen. Sein Warensortiment um- 
fasste neben Lebensmitteln und Getränken 
sowie Genussmitteln auch sogenannte 
Non-Food-Artikel, insbesondere Wasch- 
und Putzmittel, Hygiene- und Kosmetikpro-
dukte sowie Schreibwarenartikel. Er tätigte 
Entnahmen aus dem gesamten Warensor-
timent (mit Ausnahme von Tabakwaren). 
Da er darüber keine gesonderten Aufzeich-
nungen führte, berücksichtigte er statt-
dessen die Pauschbeträge für Sach- 
entnahmen aus dem jeweils gültigen 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums. 
Nach einer Außenprüfung setzte das 
Finanzamt zusätzlich weitere Sachent-
nahmen für die entnommenen Non-Food-
Artikel fest, da nach seiner Auffassung die 
vom Kläger angesetzten Pauschbeträge 
lediglich die Bereiche Lebensmittel und 
Getränke abdeckten.
Nach erfolglosem Einspruchsverfahren gab 
das FG der Klage statt und urteilte 
zugunsten des Klägers. Da dieser keine 
Aufzeichnungen über die getätigten 
Warenentnahmen geführt habe, seien die 
Entnahmen zu schätzen. Die jährlichen 
Richtsatzsammlungen einschließlich der 
Pauschbeträge für Sachentnahmen stellten 
dabei aufgrund der darin enthaltenen 
Erfahrungswerte lediglich Hilfestellungen 
dar. Die Schätzung des Finanzamts sei der 
Höhe nach rechtswidrig. 
Eine Erhöhung des Gewinns durch Pausch-
beträge für Non-Food-Artikel sei unzu-
lässig. Das Sortiment eines Lebens 
mitteleinzelhändlers bestehe zwar über-
wiegend aus Lebensmitteln und Getränken, 
darüber hinaus aber auch aus Non-Food-
Artikeln, insbesondere Haushaltswaren. 
Entsprechende Entnahmen seien in den 
Pauschbeträgen enthalten.
Die Frage, ob für die Entnahme von Non-
Food-Artikeln weitere, über die Pauschbe-
träge nach den amtlichen Richt- 
satzsammlungen hinausgehende Hinzu-
schätzungen erforderlich und zulässig sind, 
ist bislang höchstrichterlich noch nicht 
geklärt. Das FG hat daher die Revision zuge-
lassen. Vergleichbare Fälle sollten folglich 
offengehalten werden.
Hinweis: Das BMF hat mit Schreiben vom 
21.12.2022 bereits klargestellt, dass sich 
die Pauschalen nur auf Nahrungsmittel 
und Getränke beziehen. Daher sollten ab 
2023 für Non-Food-Artikel Einzelaufzeich-
nungen geführt werden.

    Geschäftsführerhaftung:  
Was gilt, wenn man eigentlich 
kein Geschäftsführer mehr ist

Als Geschäftsführer einer GmbH trägt man 
eine große Verantwortung. Und solange alles 
gut läuft und die GmbH ihren Verpflich-
tungen nachkommt, sollte es keine Probleme 
geben. Schwierig wird es, wenn die GmbH 
bestimmten Verpflichtungen, wie zum 
Beispiel der Weiterleitung der Lohnsteuer an 
das Finanzamt, nicht mehr nachkommt. Dann 
kann das Finanzamt auch den Geschäfts-
führer der GmbH haftbar machen. Falls es 
mehrere Geschäftsführer gibt, kann das 
Finanzamt entscheiden, welchen von ihnen es 
in welchem Umfang in Haftung nimmt. Im 
vorliegenden Fall musste das Finanzgericht 
Düsseldorf entscheiden, ob das Finanzamt 
hierbei richtig gehandelt hat.
Der Kläger war alleiniger Geschäftsführer der 
B-GmbH, an der auch E beteiligt war. Sein 
Geschäftsführervertrag war bis zum 
30.06.2019 befristet. Am 15.04.2019 ver-
fassten der Kläger sowie E und A (Geschäfts-
führer der C-GmbH) einen „Letter of Intent“. 
Demzufolge beabsichtigte die C-GmbH, die 
mehrheitlichen Anteile an der B-GmbH zu 
erwerben. Im Zuge dessen sollten A und E 
Geschäftsführer und der Kläger ab dem 
01.07.2019 Berater werden. Gleichzeitig 
wurde ein Gesellschafterbeschluss verfasst, 
wonach A zum 01.05.2019 und E zum 
01.07.2019 zu Geschäftsführern bestellt 
werden. Mit notariellem Vertrag vom 
15.04.2019 schied E aus der GmbH aus und 
die C-GmbH wurde Mehrheitsgesellschafterin 
der B-GmbH. Im Handelsregister war, auch 
nach dem 30.06.2019, allein der Kläger als 
Geschäftsführer eingetragen.
Am 23.03.2020 wurde das Insolvenzverfahren 
über das Vermögen der B-GmbH eröffnet. Mit 
Bescheid vom 02.06.2020 nahm das Finanz-
amt den Kläger für Lohnsteuerrückstände in 
Haftung, da er laut Handelsregisterauszug im 
Haftungszeitraum Juni bis Dezember 2019 als 
Geschäftsführer bestellt war.
Die Klage des in Haftung Genommenen vor 
dem FG war erfolgreich, denn mit der Abberu-
fung als Geschäftsführer ist die Geschäftsfüh-
rertätigkeit beendet. Dies gilt unabhängig von 
dem Zeitpunkt, in dem die Beendigung im 
Handelsregister eingetragen wird. Daher en- 
dete die Geschäftsführerstellung des Klägers 
mit Ablauf des 30.06.2019. Zwar gab es dazu 
keinen gesonderten Gesellschafterbeschluss, 
jedoch konnte der Beschluss vom 15.04.2019 
in diesem Sinne ausgelegt werden. Dieser 
Beschluss war wirksam und bedurfte keiner 
notariellen Beurkundung. Dass der Kläger 
auch nach dem 30.06.2019 noch Schriftstücke 
unterschrieben hatte, war unerheblich. So 
gesehen war er lediglich als Vertreter ohne 
Vertretungsmacht tätig. Ab dem 01.05.2019 
wurde die Geschäftsführertätigkeit durch A 
ausgeübt. Die Ermessensentscheidung des 
Finanzamts war fehlerhaft, da es auch noch 
weitere Geschäftsführer gab, die in Haftung 
genommen werden konnten.
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    Abweichung vom Abflussprin- 
zip: Umsatzsteuervorauszah-
lungen müssen in Zehntage- 
frist fällig und beglichen sein

Wenn Unternehmer ihren Gewinn durch 
Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, 
müssen sie ihre Ausgaben in dem Kalender-
jahr absetzen, in dem sie diese geleistet 
haben (Abflussprinzip). Eine Ausnahme gilt 
für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben 
wie z.B. Umsatzsteuervorauszahlungen: 
Diese dürfen noch im Jahr ihrer wirtschaftli-
chen Zugehörigkeit abgezogen werden, 
wenn sie kurze Zeit vor Beginn oder nach 
Beendigung dieses Jahres gezahlt worden 
sind.
Hinweis: Als „kurze Zeit“ definiert die höchst-
richterliche Rechtsprechung einen Zeitraum 
von bis zu zehn Tagen vor bzw. nach dem 
Jahreswechsel (somit vom 22.12. bis 10.01.).
Der Bundesfinanzhof hat nun erneut bekräf-
tigt, dass Umsatzsteuervorauszahlungen nur 
dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehö-
rigkeit als Betriebsausgaben abgezogen 
werden können, wenn sie innerhalb des 
Zehntagezeitraums sowohl fällig waren als 
auch geleistet wurden.
Geklagt hatte ein selbständiger Steuerbe-
rater, der seine Umsatzsteuervorauszah-
lungen für Dezember 2015 am 06.01.2016 
geleistet hatte (also innerhalb der Zehntage-
frist). Aufgrund einer erteilten Dauerfristver-
längerung war die Vorauszahlung aber erst 
am 10.02.2016 fällig gewesen (somit außer-
halb der Zehntagefrist). Der Berater wollte 
die Zahlungen im Jahr der wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit (2015) als Betriebsausgaben 
absetzen und berief sich darauf, dass er 
schließlich innerhalb der Zehntagefrist 
gezahlt hatte. 
Der BFH lehnte jedoch ab, da die Fälligkeit 
der Vorauszahlungen außerhalb des Zehnta-
gezeitraums gelegen hatte. Somit konnte 
eine Verbuchung zwingend erst im Zahlungs-
jahr 2016 erfolgen.
Hinweis: In einer anderen Fallkonstellation 
kann ein Betriebsausgabenabzug we- 
gen der Zehntageregelung sogar komplett 
verlorengehen: Lehnt das Finanzamt einen 
Betriebsausgabenabzug im Jahr der Zahlung 
ab und will der betroffene Unternehmer 
daraufhin nachträglich einen Abzug im 
vorangegangenen Jahr der wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit erreichen, kann es vorkommen, 
dass das vorangegangene Jahr verfahrens-
rechtlich nicht mehr änderbar ist, so dass die 
Ausgaben nicht mehr steuermindernd ver- 
bucht werden können. Einnahmenüber-
schussrechner sollten daher genauestens auf 
die korrekte zeitliche Zuordnung ihrer Um- 
satzsteuervorauszahlungen achten. 
Keine verfahrensrechtlichen Probleme haben 
sie, wenn die zu ändernde Steuerfestsetzung 
noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
steht. In diesem Fall können sie die Ausgaben 
nachträglich noch korrekt zuordnen, da die 
Steuerfestsetzung noch „in alle Richtungen“ 
änderbar ist.



Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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Tipp für Eheleute und 
Lebenspartner: Die richtige 
Steuerklassenwahl 2023

In einem neuen Merkblatt hat das Bundes-
ministerium der Finanzen dargestellt, wel- 
che Besonderheiten im Jahr 2023 bei der 
Wahl der Lohnsteuerklassen gelten. Die 
Aussagen richten sich an Ehegatten und 
Lebenspartner, die beide Arbeitslohn 
beziehen. Demnach gilt:
Die Steuerklassenkombination III/V führt zu 
einem optimalen Lohnsteuereinbehalt, 
wenn der in Steuerklasse  III eingestufte 
Ehegatte bzw. Lebenspartner ca. 60  % und 
der in Steuerklasse V eingestufte Partner ca. 
40  % des gemeinsamen Arbeitseinkommens 
erzielt. Wählt man diese Steuerklassenkom-
bination, muss allerdings später verpflich-
tend eine Einkommensteuererklärung ab- 
gegeben werden (Wegfall der Antragsveran-
lagung).
Ehegatten bzw. Lebenspartner können alter-
nativ das Faktorverfahren beantragen, bei 
dem das Finanzamt die Steuerklasse  IV in 
Verbindung mit einem steuermindernden 
Multiplikator (sog. Faktor) einträgt. Die 
Eintragung dieses Faktors führt dazu, dass 
die Lohnsteuerlast im Wesentlichen nach 
dem Verhältnis der Arbeitslöhne auf die 
Partner verteilt wird. Dieses Verfahren ist für 
Ehepaare und Lebenspartner mit einem 
großen Gehaltsunterschied interessant.  
Die hohe Lohnsteuerlast in Steuerklasse  V 
wird für den geringer verdienenden Partner 
vermieden, so dass er einen höheren Netto-
lohn erhält.
Ehegatten und Lebenspartner sollten be- 
achten, dass sich ein Steuerklassenwechsel 
bzw. die Nutzung des Faktorverfahrens auch 
auf die Höhe von Entgelt- bzw. Lohnersatz-
leistungen auswirken kann (z.B. Kurzarbei-
tergeld, Krankengeld, Elterngeld). Daher 
empfiehlt das BMF, sich vor einem Wechsel 
der Steuerklasse oder einem Wechsel in das 
Faktorverfahren beim zuständigen Sozial-
leistungsträger bzw. Arbeitgeber über die 
Folgen zu informieren.
Wer seine Steuerklasse wechseln bzw. das 
Faktorverfahren beanspruchen will, muss 
sich an sein aktuelles Wohnsitzfinanzamt 
wen- 
den. Ein entsprechender Antrag kann für das 
Jahr 2023 spätestens bis zum 30.11.2023 
gestellt werden.
Hinweis: Das Merkblatt des BMF enthält 
Tabellen mit gestaffelten Arbeitslöhnen, aus 
denen Ehegatten und Lebenspartner die für 
sie günstigste Steuerklassenkombination 
ablesen können. Online lässt sich der voraus-
sichtliche Lohnsteuereinbehalt in den ver-
schiedenen Konstellationen unter www.
bmf-steuerrechner.de durchspielen.
Auch ist eine Abschaffung der Steuerklassen 
III/V im Gespräch. Dann sollte in jedem Fall 
das Faktorverfahren geprüft werden. Gibt es 
hierzu endgültige Gesetzesänderungen, 
informieren wir Sie entsprechend.

    Kein Eigenverbrauch:  
EuGH zur Ausgabe von 
Gutscheinen an Mitarbeiter

Der Europäische Gerichtshof hat sich mit der 
Frage beschäftigt, ob die Ausgabe von 
Gutscheinen an Mitarbeiter zu einer Eigen-
verbrauchsbesteuerung führt. Wenn der sich 
aus der Gutscheinausgabe für die Mitarbeiter 
ergebende Vorteil im Vergleich zum Vorteil 
des Unternehmens von untergeordneter 
Bedeutung ist, dann ist keine Eigenver-
brauchsbesteuerung vorzunehmen, so die 
Urteilsbegründung.
Die Klägerin stellt Flugzeugtriebwerke her. 
Sie führte ein Mitarbeiter-Anerkennungspro-
gramm ein, mit dem die besten Mitarbeiter 
ausgezeichnet und belohnt werden sollten. 
Das Vorschlagsrecht für die Zuteilung der 
Prämien oblag den anderen Mitarbeitern des 
Unternehmens und erfolgte auf der Grund-
lage rein berufsbezogener Kriterien. Das 
Programm bestand aus einem dreistufigen 
Prämiensystem: Die höchste Prämie bestand 
in einer Barauszahlung, die mittlere Prämie 
war ein Gutschein und die niedrigste Prämie 
eine Urkunde. Strittig war lediglich die 
Ausgabe der Gutscheine im Zusammenhang 
mit der mittleren Prämie. Erhielt ein Mitar-
beiter eine solche Auszeichnung, konnte er 
sich einen Gutschein über eine Website aus 
einer Liste von Einzelhändlern aussuchen. 
Fraglich war, ob diese Gutscheine unter die 
Eigenverbrauchsbesteuerung fallen.
Die Finanzbehörde war der Ansicht, dass 
hierauf Mehrwertsteuer zu erklären sei. Der 
EuGH sah dies anders. Die Gutscheinausgabe 
erfolge nicht nach Maßgabe des privaten 
Bedarfs der Mitarbeiter, da diese nicht selbst 
mit Sicherheit eine Zuteilung von 
Gutscheinen an sich selbst erreichen könnten. 
Das Vorschlagsrecht für die Zuteilung liege 
bei den anderen Mitarbeitern des Unterneh-
mens. Zudem sei unstreitig, dass die 
Gutscheinausgabe ohne Vergütung oder 
Gegenleistung seitens der begünstigten 
Mitarbeiter erfolge. Allerdings verschaffe 
diese Erbringung von Dienstleistungen der 
Klägerin einen Vorteil in Form der Aussicht 
auf eine Steigerung ihres Umsatzes aufgrund 
größerer Motivation und gesteigerter Leis-
tung ihrer Mitarbeiter. Der persönliche 
Vorteil der Mitarbeiter erscheine als unter-
geordnet gegenüber den Bedürfnissen des 
Unternehmens. Die unentgeltliche Zuwen-
dung von Gutscheinen an Mitarbeiter führe 
somit nicht zur Eigenverbrauchsbesteue-
rung.
Hinweis: Das Urteil ist zunächst zu begrüßen. 
Allerdings stellt der EuGH keine klaren Krite-
rien auf, wann die unentgeltliche Gutschein-
ausgabe als für nicht unternehmensfremde 
Zwecke gilt. Er stellt auf die Art und das Ziel 
eines Belohnungsprogramms ab. Daher 
dürfte der subjektive Wille des Unternehmers 
zur Einführung eines solchen Programms 
relevant sein. Aufgrund der subjektiven Argu-
mentation kann dies zu Rechtsunsicherheit 
führen. Wir beraten Sie gern.

                   ARBEITGEBER/PERSONAL

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/

